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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Volksrechte

Die Chancen von «Civic Tech» nutzen will Damian Müller (fdp, LU). Der Luzerner
Kantonsvertreter bemängelt die Strategie des Bundesrates für eine digitale Schweiz, die
im gleichnamigen Bericht lediglich E-Voting als Instrument für eine Bereicherung der
politischen Partizipation mittels Digitalisierung betrachte. Der Begriff «Civic
Technology» bezeichnet Informationstechnologien mit denen das politische
Engagement und die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern gefördert werden soll.
Müller regte an, dass der Bundesrat in einem durch sein Postulat verlangten Bericht
darlegt, welche weiteren Möglichkeiten es gäbe: Digitale Technologien könnten zum
Beispiel auch die Anhörungen und Vernehmlassungen oder die Interaktion mit
Behörden sowie mit Politikerinnen und Politikern vereinfachen. Eine Weiterentwicklung
des demokratischen Systems, auch ausserhalb von E-Voting und E-Government, sei
zwingend nötig. 
Der Bundesrat begrüsste das Postulat und schlug vor, einen gemeinsamen Bericht zum
Postulat Müller und zum im Nationalrat bereits im Mai 2017 angenommenen Postulat
Hausammann (Po. 17.3149) zu verfassen. Markus Hausammann (svp, TG) hatte damals
angeregt, die Vernehmlassungsverfahren effizienter zu machen. Bundeskanzler
Thurnherr machte in der Debatte freilich darauf aufmerksam, dass Digitalisierung kein
Selbstzweck sei und man immer auch abwägen müsse, was an Zeit zu gewinnen und an
Gehalt zu verlieren sei. Demokratie dürfe nicht mit dem «Messen der politischen
Tageslaune» verwechselt werden. Der Rat nahm das Postulat stillschweigend an. 1

POSTULAT
DATUM: 27.02.2018
MARC BÜHLMANN

Nicht nur die geschlossene SVP-Fraktion, sondern auch elf Angehörige der Grünen
Fraktion sowie je eine Stimme aus der FDP und der SP unterstützten die Idee von Roger
Golay (mcg, GE), mehr Gerechtigkeit bei Abstimmungskampagnen herzustellen. Es sei
stossend, dass der Bundesrat vor Abstimmungen eine Plattform im Fernsehen erhalte,
um seine Position kundzutun, diese Möglichkeit aber Initianten und
Referendumskomitees nicht zur Verfügung stehe – so der Motionär. Die SRG sei aber
eigentlich angehalten, die Vielfalt der Ansichten objektiv darzustellen. Nicht nur der
Regierung, sondern auch den Komitees müsse deshalb Redezeit zur Verfügung gestellt
werden. 
Bundeskanzler Walter Thurnherr erläuterte während der kurzen Nationalratsdebatte in
der Frühjahrssession 2018, dass der Bundesrat die Fernsehansprachen seit 1971 als
Bestandteil behördlicher Information nutze. Im Gegensatz zu den Initiativ- und
Referendumskomitees habe die Regierung einen Informationsauftrag, den sie auch via
Fernsehansprachen wahrnehme. Die SRG selbst sei bis 2007 sogar gesetzlich
verpflichtet gewesen, behördliche Informationen zu verbreiten. Mit der Revision des
Bundesgesetzes über Radio und Fernsehen sei diese Verpflichtung allerdings
abgeschafft worden und die Bundesratsansprachen seien heute Sendungen, die im
Rahmen der publizistischen Freiheit der SRG ausgestrahlt würden. 
Das Thema TV-Sendezeit für Initiativ- und Referendumskomitees war im Parlament vor
einigen Jahren schon einmal Gegenstand recht virulenter Diskussionen gewesen. Auf
einen Gesetzesentwurf, der auf einer 2003 von Andreas Gross (sp, ZH) eingereichten
parlamentarischen Initiative beruhte, war der Nationalrat 2009 allerdings nicht
eingetreten. Auch der neuerliche Vorstoss wird nicht zu einer Änderung führen,
standen doch die eingangs erwähnten, insgesamt 79 befürwortenden Voten 109
Stimmen (und einer Enthaltung) entgegen, welche die Motion versenkten. 2

MOTION
DATUM: 07.03.2018
MARC BÜHLMANN

Für Beat Rieder (cvp, VS) hatte die Corona-Pandemie verdeutlicht, dass die
gesetzlichen Grundlagen fehlen, mit der die Institutionen der direkten Demokratie auch
in einer ausserordentlichen Lage funktionieren. Rieder spielte in der Begründung für
seine Motion «Bewahrung der demokratischen Rechte» auf die Notverordnungen des
Bundesrats an, auf deren Grundlage das Sammeln von Unterschriften für Initiativen und
Referenden im Rahmen eines Fristenstillstands verboten worden war und die zu einer
Verschiebung der geplanten eidgenössischen Abstimmungen von Mai auf September
2020 geführt hatten. Er forderte deshalb von der Regierung, dass sie solche
Massnahmen in einem ordentlichen Bundesgesetz regle. Damit die Institutionen auch in

MOTION
DATUM: 17.09.2020
MARC BÜHLMANN
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Ausnahmesituationen funktionierten, müsse zudem «digitale Kompetenz und digitale
Bereitschaft» gefördert werden. 
Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion, da er im Bereich der Ausübung
der politischen Rechte keinen Handlungsbedarf sehe. Vor dem Hintergrund von Covid-
19 seien aber die Prozesse der Durchführung von Abstimmungen und Wahlen und der
Ausübung der Volksrechte zu überprüfen. Digitalisierung werde zudem vom Bundesrat
in der Legislaturplanung als zentrales Anliegen behandelt, somit brauche es dazu keine
weiteren Vorstösse mehr.
In der Herbstsession 2020 machte Beat Rieder jedoch eindringlich darauf aufmerksam,
dass der Bundesrat nicht Prozesse überprüfen solle, sondern dass das Parlament als
Gesetzgeber bestimmen müsse, wie solche Prozesse in Krisenzeiten organisiert werden
müssten. Er stellte die rhetorische Frage, was gewesen wäre, wenn Covid-19 wenige
Monate früher, während der eidgenössischen Wahlen 2019 ausgebrochen wäre.
Bundeskanzler Walter Thurnherr versuchte darauf aufmerksam zu machen, dass der
Bundesrat den Fristenstillstand auch deshalb beschlossen habe, weil das Parlament
aufgrund des Sessionsabbruchs im März nicht mehr tagte und gemäss geltenden Fristen
etwa der Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative nicht mehr hätte
debattiert werden können. Für eine Verschiebung von Abstimmungen sei der Bundesrat
zudem nicht auf Notrecht angewiesen, sie liege laut dem Bundesgesetz über die
politischen Rechte in dessen Kompetenz. Auch Thomas Minder (parteilos, SH) sprach
sich gegen eine gesetzliche Regelung eines Fristenstillstands aus, da man so aus einer
ausserordentlichen Massnahme eine Regel mache. Die Kantonsvertreterinnen und
-vertreter entschieden sich jedoch mit 32 zu 3 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) sehr
deutlich für Annahme der Motion. 3

Die Gesetzeslage hinsichtlich der Parlaments- sowie der Volksrechte sei entweder nicht
klar genug oder erlaube es sogar überhaupt nicht, eine ausserordentliche Lage zu
bewältigen, eröffnete die Sprecherin der SPK-NR, Marianne Binder-Keller (mitte, AG) ihr
Plädoyer für die Annahme der Motion von Beat Rieder (mitte, VS) zur Bewahrung der
demokratischen Rechte. Die Motion verlange einerseits, dass der Stillstand von Fristen
bei direktdemokratischen Instrumenten oder die Möglichkeit, Wahlen zu verschieben,
in einem Bundesgesetz geregelt werden sollen, damit man sich auch in Krisenzeiten
verlässlich darauf stützen könne. Andererseits verlange der Vorstoss mehr digitale
Möglichkeiten, damit das Parlament auch in Krisenzeiten handlungsfähig bleibe. Zwar
nehme sich eine Subkommission diesen Fragen im Rahmen der Überlegungen zum
«Parlament in Krisenzeiten» bereits an, die Annahme der Motion würde aber die
Notwendigkeit der Bemühungen verdeutlichen. Eine Kommissionsminderheit, die aus
SVP-Mitgliedern bestand, beantragte hingegen die Ablehnung der Motion, weil kein
Handlungsbedarf bestehe und die erwähnte Subkommission ja bereits an der Arbeit sei,
wie Martina Bircher (svp, AG) die Minderheitsposition zusammenfasste. Auch der
Bundesrat – vertreten durch Bundeskanzler Walter Thurnherr – plädierte gegen die
Motion. Eine gesetzliche Regelung sei nicht unbedingt zielführend; die situativ
ergriffenen Massnahmen hätten auch dank guter Zusammenarbeit mit den Kantonen
funktioniert. Der Bundesrat wolle gemäss den Jahreszielen 2021 die Prozesse bei
Abstimmungen und Wahlen überdies sowieso überprüfen. Der zweite Punkt der Motion,
die Forderung nach mehr Digitalisierung, sei zudem derart allgemein formuliert, dass er
vor dem Hintergrund der zahlreichen Massnahmen in diesem Bereich ebenfalls keinen
Mehrwert bringe. Dies sahen allerdings lediglich die geschlossen stimmende SVP-
Fraktion und eine Mehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion ebenfalls so. Punkt 1 der Motion
wurde entsprechend mit 109 zu 61 Stimmen und Punkt 2 mit 114 zu 57 Stimmen
angenommen und die Motion somit an den Bundesrat überwiesen. 4

MOTION
DATUM: 16.03.2021
MARC BÜHLMANN

Wie vom Ordnungsantrag Juillard (cvp, JU) verlangt worden war, nahm sich die SPK-SR
in einer Vorprüfung der Motion von Carlo Sommaruga (sp, GE) an, die vom Bundesrat
verlangte, elektronische Tools zur Ausübung der politischen Rechte zu entwickeln. Die
Kommission kam im entsprechenden Bericht zum Schluss, dass «der Bundesrat (...) auf
Kurs» sei. Es sei ein neuer Versuchsbetrieb für E-Voting geplant, der wissenschaftlich
begleitet werde. Zudem seien im Rahmen eines Berichts zu «Civic-Tech» einige
Möglichkeiten für digitalisierte politische Partizipation angedacht worden. Die
Kommission sehe deshalb in der Motion keinen Mehrwert, fasste Andrea Caroni (fdp,
AR) die Situation in der Frühjahrssession 2021 im Ständerat für die SPK-SR zusammen.
Der im Rat anwesende Motionär erwähnte, dass er genau diese schrittweise
Verbesserung mit seiner Motion habe anstossen wollen, die vom Bericht beschrieben
werde. Folgerichtig zog Sommaruga nach einer längeren Auslegeordnung von

MOTION
DATUM: 18.03.2021
MARC BÜHLMANN
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Bundeskanzler Walter Thurnherr seine Motion zurück. Der Bundeskanzler beschrieb,
was bisher unternommen worden sei und erwähnte dabei das Spannungsfeld, in dem
sich vor allem die politischen Rechte befänden. Auf der einen Seite nutze man digitale
Instrumente mit grosser Selbstverständlichkeit, auf der anderen Seite gebe es
gegenüber Digitalisierung aber auch zunehmend Skepsis und Verunsicherung. Der
Bundesrat wolle bestehende Instrumente nutzen und Entwicklungen von Privaten, mit
denen Meinungsbildung gefördert werde, zulassen, aber immer auch die
«staatspolitischen Konsequenzen der Digitalisierung bedenken». Nach wie vor gelte
deshalb der Grundsatz «Sicherheit vor Tempo». Im Moment würden drei Projekte
verfolgt: Ein Datenmodell, mit dem politische Geschäfte vollständig verfolgt werden
können, um den Datenaustausch zwischen Behörden zu verbessern, die Prüfung der
Möglichkeit einer digitalisierten Vernehmlassung sowie einer digitalen Plattform für
Petitionen. 5

Die Mitte-Fraktion wollte mit einer Motion die Bewahrung der demokratischen Rechte
in Krisenzeiten sicherstellen. Konkret wurde einerseits ein Bundesgesetz gefordert, mit
dem ein Stillstand von Fristen und das Verschieben von Abstimmungen und Wahlen, wie
dies während der Corona-Pandemie verordnet worden war, geregelt wird. Andererseits
soll eine «eReadiness», also digitale Mittel, gefördert werden, dank denen politische
Rechte auch in Krisenzeiten ausgeübt werden können. 
In der Debatte präzisierte Marco Romano (mitte, TI) für seine Fraktion, dass es nicht
darum gehe, E-Voting oder E-Collecting zu unterstützen, sondern eher darum, dass der
Bund digitale Entwicklungen in den Kantonen koordiniere. Bundeskanzler Walter
Thurnherr argumentierte vergeblich, dass beide Räte bereits eine gleichlautende
Motion von Beat Rieder (mitte, VS; Mo. 20.3419) angenommen hätten und der Bundesrat
die Aufträge somit bereits erhalten habe. Mit 107 zu 74 Stimmen (1 Enthaltung) hiess die
grosse Kammer das Anliegen noch einmal gut. Die Nein-Stimmen stammten von den
geschlossen stimmenden Fraktionen der SVP und der FDP. 6

MOTION
DATUM: 07.06.2022
MARC BÜHLMANN

Als «Schattenparlamente» bezeichnete Marcel Dettling (svp, SZ) die sogenannten
«Bürgerräte» – ein Gefäss, in dem ein Dialog zwischen häufig zufällig ausgelosten
Bürgerinnen und Bürgern zu politischen Themen ermöglicht wird. Solche Projekte
würden in Ländern Sinn machen, in denen nicht so ausgebaute Beteiligungsrechte wie
in der Schweiz bestünden, so der Motionär. Es sei zu befürchten, dass solche
Bürgerräte die Institutionen in der Schweiz untergraben könnten. Es gebe solche
Gremien, die nachher mit Abstimmungsempfehlungen in die Debatte eingreifen
würden. Es sei deshalb mittels eines Gesetzes zu verbieten, dass sich der Bund an
solchen «Schattenparlamenten» finanziell beteilige. In der Ratsdebatte während der
Herbstsession 2022 vertrat Bundeskanzler Walter Thurnherr die ablehnende
Empfehlung des Bundesrats. Es handle sich bei Bürgerräten um niederschwellige
Partizipationsinstrumente, die «weit davon entfernt sind, Parlamente zu
konkurrenzieren oder sogar deren Aufgaben und Kompetenzen zu übernehmen»; sie
hätten auch keinerlei rechtliche Entscheidungskompetenz. Die finanzielle
Unterstützung solcher Projekte durch den Bund sei zudem eng begrenzt – der Bund
könne etwa im Rahmen des Kinder- und Jugendförderungsgesetzes solche Projekte
unterstützen –, weshalb der Bundesrat keinen Handlungsbedarf sehe. Gegenteiliger
Meinung schienen die 48 bzw. 23 Mitglieder der geschlossen stimmenden SVP- bzw.
Mitte-EVP-Fraktion zu sein. Die insgesamt 71 Stimmen reichten aber gegen die
ablehnenden 102 Stimmen aus den anderen Fraktionen nicht aus und die Motion wurde
entsprechend abgelehnt. 7

MOTION
DATUM: 12.09.2022
MARC BÜHLMANN

Die SPK-SR beantrage dem Ständerat einstimmig, die Motion der Mitte-Fraktion, die
Fristenstillstand und Verschieben von Wahlterminen in Krisenzeiten gesetzlich regeln
will, aus formalen Gründen abzulehnen, führte Mathias Zopfi (gp, GL) für die
Kommission in der Wintersession 2022 aus. Zwar habe der Nationalrat diese Motion in
der Sommersession angenommen, das Anliegen entspreche aber wortwörtlich einer
Motion Rieder (mitte, VS, Mo. 20.3419), die von beiden Räten bereits früher
angenommen worden sei. Der Auftrag an den Bundesrat müsse nicht ein zweites Mal
erteilt werden. Auch Bundeskanzler Walter Thurnherr ersuchte den Ständerat, die
Motion aus «verfahrensökonomischen Gründen» abzulehnen. Dies tat die kleine
Kammer in der Folge diskussionslos. 8

MOTION
DATUM: 14.12.2022
MARC BÜHLMANN
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1) AB SR, 2018, S. 25 f.; Po. 17.4017
2) AB NR, 2018, S. 285 f.
3) AB SR, 2020, S. 887 ff.
4) AB SR, 2021 S. 1252 ff.; Bericht SPK-NR vom 18.2.21
5) AB SR, 2021 S. 310 ff.; Bericht SPK-SR vom 1.2.21
6) AB NR, 2022, S. 959 f.
7) AB NR, 2022, S. 1358 f.; Mo. 22.3823; NZZ, 24.1.22
8) AB SR, 2022, S. 1323 f.; Bericht SPK-SR vom 18.10.22
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